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Rechtssatz

Für den Fall einer kraft Gesetzes gebührenden Zulage hat der VwGH im E 27. September 2005, 2000/12/0210,

ausgesprochen, dass eine solche Zulage nicht "zuzuerkennen" ist, sondern es ist (im Fall der Gebührlichkeit) ihr

Ausmaß festzustellen (zu bemessen). Diese Ausführungen sind auch auf die ebenfalls kraft Gesetzes gebührende

Verwendungszulage gemäß § 34 GehG 1956 übertragbar. Dies bedeutet für den Beschwerdefall, dass im Hinblick auf
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die Gebührlichkeit der Verwendungszulage deren Bemessung durch ziAernmäßige Angabe des Betrages vorzunehmen

gewesen wäre.Für den Fall einer kraft Gesetzes gebührenden Zulage hat der VwGH im E 27. September 2005,

2000/12/0210, ausgesprochen, dass eine solche Zulage nicht "zuzuerkennen" ist, sondern es ist (im Fall der

Gebührlichkeit) ihr Ausmaß festzustellen (zu bemessen). Diese Ausführungen sind auch auf die ebenfalls kraft

Gesetzes gebührende Verwendungszulage gemäß Paragraph 34, GehG 1956 übertragbar. Dies bedeutet für den

Beschwerdefall, dass im Hinblick auf die Gebührlichkeit der Verwendungszulage deren Bemessung durch

ziffernmäßige Angabe des Betrages vorzunehmen gewesen wäre.
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